
FESTS ET ZU N GE N nach der Neufassung des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27.8.1997 (BGBI. 1, 2141), in Verbindung mit der 
Baunutzungsverordnung l.d.F. vom 23.1.1990 (BGBI. 1, 132) zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 22.4.1993 (BGBI. 1, 466, 479), der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 

(BGBI. I, 58), sowie der Hessischen Bauordnung l.d.F. vom 18.06.2002 (GVBI. I, 274). 

1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Im gesamten ri,mgeblet sind die gern. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zugelassenen Nutzungen ( Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht 
zulässig (§ 1 Abs. R BauNVO). 

1.2 Nebenanlagen ,, Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO, welche der Kleintierhaltung 
dienen, sind Im Plangebiet nicht zulässig. 

1.3 Je Wohngebäude sind höchstens 2 Wohnungen zulässig 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 B ,uGB). 

2 Planungsrt e.htliche Festsetzungen zur Landschaftsplanung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a+b BauGB 

2.1 Mindestens 30% der prtvaten Grundstücksflächen sind als Garten-oder Grünfläche 
anzulegen und zu unterhalten. Die Grünflächen sind, unter Anrechnung bereits 
vorhandener Gehölze, zu einem Drittel mit Gehölzen zu bepflanzen. Ein Baum entspricht 
dabei 15 -20 qm, ein Strauch 1,5 -2 qm. 

2.2 Auf den privaten Grundstücksflächen sind mindestens 60% der Anpflanzungen unter 
Berücksichtigung der Pflanzllste auszuwählen. Der Anteil von standortfremden Gehölzen 
darf 20% nicht überschreiten. 

2.3 Auf jedem Baugrundstück Ist mindestens 1 Obstbaum-Hochstamm zu pflanzen. Dieser 
Obstbaum Ist auf die Mindestbegrünung gern. Festsetzung 2.1 anrechenbar. 

2.4 Innerhalb des Straßenraumes Ist pro 6 Stellplätze bzw. ca. alle 20 m Fahrbahnlänge 
ein geeigneter Baum entsprechend der Pflanzllste mit einer Baumscheibe von 4 qm zu 
pflanzen und dauernd zu unterhalten. Der Baum Ist durch geeignete Maßnahmen gegen 
Beschädigung durch Kraftfahrzeuge zu schützen. 

Die Standorte können In Abhängigkeit von Zufahrten u.ä. Im erforderlichen Maße 
verändert werden. Im Bereich von Ver-und Entsorgungsleitungen sind ausreichende 
Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen vorgenommen werden können. 

2.5 Außenwandflächen sowie Garagenwände, die auf einer Fläche von mehr als 20 qm 
fensterlos sind, sind mit Rank- und Kletterpflanzen unter Berücksichtigung der Pflanzllste 
zu begrünen. 

2.6 Parttplätze, Zufahrten und Wege etc. sind wasserdurchlässig zu befestigen 
(wassergebundene Decke, Schotterrasen, Fugenpflaster mit Abstandshalter, 
Rasengittersteine). 

3 Bauordnungsrechtliche Vorschriften 
gem. § 81 HBO in Verbindung mit§ 9 Abs. 4 BauGB 

3.1 Im gesamten 11 1 angebiet sind als Dachform für die Hauptgebäude nur Sattel-, Pult
oder Walmdächer ·ufässlg. 

Die jewelllgen Häl' en eines Doppelhauses sind mit gleicher Dachform auszugestalten. 

3.2 Für die Haupt! '>äuda Ist eine Dachneigung von 30 bis 48 Grad zulässlg. 

Die jeweiligen Häl :n eines Doppelhauses sind mit gleicher Dachneigung auszugestalten. 

3.3 Als Dacheindc ltung aller geneigten Dächer sind lediglich ortsübliche Materialien 
(Ziegel oder Beto, lachsteln In Rot-und Brauntönen oder Schiefer} zuläs:slg. 

Flache Dächer vo1 Garagen, Nebengebäuden und eingeschossigen Bauteilen sind 
zwingend zu begI rien. 

Die jeweiligen Häl �n eines Doppelhauses sind mit gleicher Farbigkeit auszugestalten. 

3.4 Dachautbauter, -gauben und -einschnitte sind bis zu einer Gesamtlänge von max. 2/3 
der dazugehörige, Trauflänge zulässig. 

3.5 Dia traufseltfg, Außenwandhöhe darf - bezogen auf das natürliche Gelände talselts 
6,50 m nicht über� chrelten. 

Ober dem 2. Vollgtischoss Ist ein Kniestock unzulässig. Bel eingeschossigen Gebäuden 
Ist ein Kniestock mit einer Höhe von max. 1,25 m zulässig, wenn die Vollgeschosslgkelt 
nach der Hass. B,1uordnung nicht erreicht wird. 

3.6 Im gesamten Plangebiet wird die maximale Firsthöhe bezogen auf O.K. der talseits 
vorgelagerten öffentlichen Verkehrsfläche a gemessen an der Gehwegkante In der Mitte 
des Gebäudes -auf 12 m begrenzt.(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 

3.7 Einfriedungen sind entlang öffentlicher Wege-und Straßenflächen bis zu einer Höhe 
von 1,50 m über der vorgelagerten öffentlichen Fläche zulässig. 

Folgende Materlallen sind zulässig: 
a Laubgehölzhecken 
a transparente Holzzäune 
-transparente Metallzäune 
- begrünte Maschendrahtzäune. 

Zäune sind mit einer Bodenfreiheit von 15 cm zu errichten, um die Bewegungsfreiheit 
von Kleinsäugern {z.B. Igel) zu gewährleisten. 

Massive Pfeiler sind nur an Türen und Toren zulässig. 

3.8 Mülltonnen-Stellplätze sind bei Anordnung an der Straße mit straßenseltigen 
Sichtblenden abzudecken und zu umpflanzen. 

3.9 Die Vorfelder von Sammelgaragen sind mit begrünten Pergolen und Rankgerüsten zu 
gestalten. 

3.10 Die Bebauung hat auf dem vorhandenen Höhenniveau zu :tfolgen, Aufschüttungen 
der Grundstücke sind nicht zulässig. 

4 Allgemeine Hinweise 

4.1 Für die ordnungsgemäße Abführung der häuslichen Abwässer sowie des anfallenden 
Niederschlagswassers ist die Entwässerungssatzung der Stadt Büdingen In Ihrer 
aktuellen Fassung maßgebend. 

4.2 Bel Bepflanzungsmaßnahmen Im Bereich von Ver-und Entsorgungsleitungen sind 
ausreichende Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen 
dieser Anlagen vorgenommen werden können. 

4.3 Niederschlagswasser von Dachflächen Ist zu versickern oder In Zisternen zu sammeln 
und als Brauchwasser zu verwenden, soweit wasserwlrtschaftllche oder gesundheitliche 
Gründe nicht entgegenstehen. 

Vor einer geplanten Verslckerung Ist die Durchlässigkeit des Untergrundes und der 
Flurabstand des Grundwassers zu klären. 

Die Regeln für die Ausführung von Anlagen zur dezentralen Verslckerung sind zu 
beachten, für zentrale Verslckerung Ist eine wasserrechtllche Erlaubnis zu beantragen. 

4.4 Zur Sicherstellung des Löschwasserbedarfs wird die Bereitstellung der erforderlichen 
Löschwassermenge gem. Verordnung sowie nach dem DVGW -Arbeitsblatt gefordert. 

Für den Einbau von Hydranten sind die Hydrantenrlchtllnlen einzuhalten. 

Die Zufahrten sind nach HBO entsprechend herzurichten. 

4.5 Die Verwendung von Solaranlagen ist erwünscht. 

4.6 Im nordwestlichen Bereich des Plangebiets verläuft eine 20 kV-Frelleitung der OVAG. 
Die beidseitigen Schutzstreifen sind In einer Breite von 8,50 rn zeichnerisch übernommen. 
In diesen Schutzstreifen sind Veränderungen am Geländenlvt<tU, das Errichten von 
Gebäuden, Bauwerken und sonstigen Anlagen oder auch das Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern nur sehr eingeschränkt und nach Rücksprache mit der OVAG möglich. Bel 
Anpflanzungen von Gehölzen reduziert sich der Schutzstreifen auf 6,0 m Breite. Die 
Vorgaben des Versorgungsträgers sind zu beachten, Baumaßnahmen Im Leitungs-und 

Schutzstreifenbereich sind mit der OVAG abzustlmmeu. 

4.7 Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass bei Ausschachtungen bislang 
unbekannte Altablagerungen, Bodenkontaminationen oder sonstige Beeinträchtigungen 
angeschnitten werden. Dabei kann es sich u. U. um ausgasende, gesundheitsgefährdende 

Stoffe handeln. Um Gefährdungen zu vermelden, sind bei neu entdeckten 
Bodenverunreinigungen unverzüglich das Regierungspräsidium Abt. Staatliches 

Umweltamt Frankfurt/M., die nächste Pollzeldlenststelle, de•. Magistrat der Stadt Büdingen 
oder der Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukrelses zu benachrichtigen, die w�ltere 
Vorgehensweise Ist abzustimmen. 

4.8 Bel Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauem und andere Funde, z.B. 
Scherben, Steingeräte und Skalattreste, entdeckt werden. Diese sind unverzüglich dem 
zuständigen Landesamt für Denkmalpflege, der unteren Denkmalschutzbehörde oder der 

Stadtverwaltung zu melden. Die Funde und Fundstellen sind In unverändertem Zustand zu 
erhalten und In geeigneter Waise bis zu einer Entscheidung zu schützen. 

4 :, 1las Plangebiet befindet sich Im Bauschutzbereich des militärischen Flugplatzes 
B�,Jlngen. Die hier geltenden Vorgaben zu Gebäudehöhen und Baukränen sind zu 
beachten. Ggf. Ist die örtliche Flugsicherung zu Informieren. 

Ersatzansprüche die sich auf di� vom Flugbetrieb ausgehenden Emissionen beziehen 
können nicht anerkannt werden. 

5 Pflanzliste 
Bäume 
Straßenbäume sind mit * gekennzeichnet 

Acer platanoldff (Spltu,hom) • 
Acer campeatre (Feldahorn) 
Acer pNude>P'afanu• (S.rgahom) • 
Ainu• glutlnON {Sc:h-rurls) 
S.tula pendula (Sandbirk•l 
Carp{nus betulus (Hainbuch•) 
Crataegu• monogyna (W•l•sclom) 
Quereu• petrae1 (Tn1uben•lche) 
Quereus rotMJr (Stlelelche) • 
S•llx alt,a (Sllberwelds) 
Tllla cordata (Wlnter11nd•) • 
Tllla platyphyllos {Sommer11nds) • 
Hoeh•tamm-Obstb.lume 

Sträucher 
Comu• mas (Kornelkirsche) 
Comus aangulnea (Hartrieg•I) 
Corylus avellana (Hasel) 
Euonymus euopaeus (f>faffenhOtchen) 
Llgu,trum vulgara (Llgu•ter) 
Prunus mahaleb {Steln-lchHI) 
Prunu, splnosa (Schlehe) 
RON canlna (Hundsf'OM) u. ·• •PK 
Rhamnus csthartlcus (Kreu lom) 
Rh■mnus frangula (Faulbau1 •) 
Sallx aurtta (Oh.-lde) 
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Salb: ClprN {Salwelds) 
Sambucus r11Qffl!ON (Tr11ubenholunder) 
Sambucus nlgra (Sch-rzer Holundllr) 
Viburnum lantana (Woll..., Seh.-ball) 

Ranker und Kletterpflanzen für Fassaden, 
Garagen etc. 
Se/bstklimmer 
Campsls radlcans (Trompetenblums) 
Euonymus.fortunsl-sorten (Splndlllstrauch) 
Hadere halb: {Efeu) 
Hydr11ngH ;:-stiolares (Klettertior1ensle) 
PartMnoclnus qulnquefolla •Engslmannl•{Jungt.mrabe) 
PartMnoclnus trleuspldata "VeltehU• (Wlldsr Wein) 
Pflanzen, die Kletterhilfe benötigen 
Actlnldla arguta (Strahlengrlffel) 
Akebla quJnata (Akeble) 
Arlstoloehla mserophy11s (Pfelfenwlnds) 
Clematls-Arttin 
Humulus lupulus (Hopfen) 
Lonleeni-Arten (Gelnblltter) 
Polygonum subert.l (ICnMerlch) 
Vitis-Arten (Weinreben) 
Wlst.rta slnensl• {Blaul'9glln) 
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Verfahrensvermerke 

Siegel Büdin
,_ 

den
cl 

O 8, 

J::n lt 
Bürg meister 

Magistrat der Stadt Büdingen 

24.01.1992. 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 BauGB bis 29.04.1994. Die Träger 
wurden durch Anschreibem vom 25.03.1994 zur Stellungnahme auf fordert. 

Siegel 

Frühzeitige Batelllgung der Bürger Im Rahmen einer Informationsveranstaltung gem. § 3 
Abs. 1 Bau GB am 03.06.1998. Die Veranstaltung war am 27.05.1998 amtlich bekanntgemacht 
worden. 

Siegel 

Öffentllche Auslegung der Planung gern.§ 3 Abs. 2 BauGB vom ��.11.2002 bis einschließlich 
13.12.2002. 

Siegel 

Als Satz�ng besdllossen gemäß§ 10 BauGB von der Stadtverord11etenversammlung am 
12.02.2003. 

Siegel '.-t � ..... Büdin
� 

den 
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�uft 
Bürg rmeister 

Magistrat der Stadt Büdingen 

Ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses und in Kraft getreten gern.§ 10 Abs. 
3 BauGB •� ) . 
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Zeichenerklärung 

BCirgcrmu!eter 
Magistrat der Stadt Büding•m 
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